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haltung dieses Kanonparagraphen für die Außenstation Gel-
LUNng, dann hätte Carolus dadurch edenken ber die
Konsumilerung derheıliıgen Spezies VO vornherein ausgeschaltet.

ıne weıtere Lösungsmöglichkeit SECINeT edenken hätte
darın bestanden, daß näachsten Jage den Brüdern dıe
heilige Kommunion erelCc hätte nachdem die konsekrier-
ten eılıgen Spezies 1Un schon einmal aIur aufbewahr hat
Das scheıint aber auch nıcht möglıch sewesen ZUuU (001 un
konsumierte die eiligen Spezles, obwohl nıcht mehr uch-
tern WAaTrLT, SIC VOrLr Verunehrung schützen. Er zıieht das
‚„„Sichere‘‘ der „Inkonvenienz‘‘ VOT. Damit hat rıchtig gehan-delt, enn Can.,. ÖJÖ, 1, verordnet für diesen Fall „Qu1 media

naturale 110  an servaverıt nequit ad sanctissımam
Eucharistiam admiıttı 151 mortıs urgeat perıculum, qut es-
1Las iImpediendi ITTeVETENLLAM sacramentum.““ Dies W äar

berechtigter, da Urc das Mitnehmen des Allerheiligsten
wlıeder konflıkt geraten WafrTe, da ach Ca  5 1265
verboten ist ‚„„Sdanctissimam LELucharistiam apud retinere aut

111 ıtınere deferre.‘‘
Schwaz 1TO0l) Dr Pax Leitner
(Beichthören ohne Jurisdiktion?) N., sacerdos sımplex

wIrd C113 Bauernhaus gerufen, Stall benedizieren
Bei dieser Gelegenhei trıfit neunzıgJährigen Greis, der
kränklich (keine TNStTiere Gefahr) darniederliegt Der Grels
außert den unsch beichten ohne Jurisdiktion, ört

Beıcht
Quid dieendum ?
Zur gültigen pendung des akramentes der Buße 1ST außer

der potestas ordinis auch die Jurısdıictio SCT1DP10 vel verbis
hat diese Juris-PreSse notwendig (can 879)

diktion nıcht Zur Rechtfertigung SC1INES orgehens bleıbt qalso
die Berufung quf Ca  a} 209 und Ca  —j 882 übrig

Can 209 Spricht VO  a} der Jurisdiktion, welche die Kirche
supphiert bel Eirror und 95 10 pOS1L1LVO et probabiılı
1Ve S1VeE facti Eın allgemeiner Irrtum Sinne des
Kanons hlegt Kasus nıcht VOTL Was 1U den Zweifel
angt ı1st sıch dieser ohl auch dessen EWl gewesen

daß qauf gewöhnlıiche Art der Jurisdiktionsverleihung n]ıemals
eiNne Beichtvollmacht erhalten hat Kın Zweifel könnte ihm aber
daraus erstehen, ob für diesen einzelnen Fall er Beicht des
Neunzigjährigen Cc1Ne Jurisdiktion nach Can 862 Nspruc
nehmen konnte.

Can 8892 ‚„„In periculo mortis sacerdotes, lıcet ad
confessilones 110 approbatı valıde et licite absolvunt quoslibet
poenıtentes quılbusvis atıs aut CENSUTIS, uantumvVvıs er-
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praescr1pto Can 84 292592 eiinde sich der alte M
Todesgefahr‘ Auf. dieser Feststellung 1eg die Entscheidu
ob absolvieren konnte oder nıcht, h ob recht ode
unrecht gehandelt hat ach Wortlaut desKasus lag 111e sole
Gefahr VOTr WeEeNn auch gerade nıiıcht ‚„ernstere Die
merkung ‚„‚keine ernstere Gefahr 1€e. heli geNauer
[1x1ıerung die Annahme ZU, daß dıe Sıtuation immerhın
W äar. Der Kanon aber Spricht nıcht VO periculum STnoch WwWEeEN1I1SeEr aıt JTerminus, der necessıitas extrem
entsprechen wurde. Noldin Trklärt das periculum mortis
„De Sacramentis‘‘ (ed * pas. 349)) „Periculum mor4s NO  >
solum gravi morbo adest, sed et1iam ubı perıculum mortis
Causa extierna inducitur ut proelio0, periculosa naviıgatiıone

partu difficili etc.  .. el erstunde für unNnseren Fall di
Frage, ob sich der NeunzigJährige STaV. morbo eIunden hat
Bel regelmäßigem Ablauf erscheint eiNe schwere Krankheit als
TUn ZUT Annahme VoOon Jodesgefahr Aber mu c1iHN
solche Krankheit das perıculum morTUs begrunden? eCW1. iıch
Das geht schon AUSs obigem Zitat Aaus Noldın hervor, nach welchem
mıt el auch außere Gründe maßgeben SeIN können Wenn
auch für keine außeren Gründe Betracht kamen fü
eiNe rwägung, qußer vielleicht der, daß der Alte CVC
tueller weıter Entfernung VO Pfarrorte ohne Beichte sterben
könnte, ist doch das hohe er für die Qualifizierung. der
Krankheit berücksichtigen. Es ıst ach T  rung schon
Ofter vorgekommen, daß SOLC. alte, kränkliche Leute „hinüber-
gekränkelt‘‘ sind In der Angabe des Umstandes Kasus miıt
„keine TNSiere Gefahr ist amıt gerechnet.

Der Umstand, daß die mgebung des alten Mannes keinen
Priester für ihn rıel, erscheint deshalb nıcht als Zeugn1s für
Gefahrlosigkeit, weil die diesbezüglich nötıge Obsorge den
Kranken nicht ist un! auch der Fall nıcht ausgeschlo
SCH daß die Leute Beichtgelegenheit dadurch gegeben ansehen
konnten, daß e1n Priester ZUTC Benedıktion gerufen wurde.
Wenn annn der Neunzig]ährige die Beichte wünschte, ist
insoferne auch mıt diesem Wunsche zahlen weıl der Ernst
der Lage fter VO. olchen qalten kranken besser erkannt WITd
als die Symptome der Krankheit außerlich feststellen lassen

Demgemäß erscheint die Anwendun des Can. 882 für den
Sacerdos sımplex gerechtfertigt. Sollte och post factum ein
Bedenken übrig bleiben, ann für diese Zweifel der Can. 209
ZUTC Entscheidung herangezogen werden: 1)ln 10 pOosit1vo et
probabili supplet Ecclesia‘‘.
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